
Überarbeitete jagdliche FAQ auf der Grundlage der Verordnung zur Änderung der Nds. 
Corona-VO und der Nds. Quarantäne-VO v. 08.01.2021 (Nds. GVBl. S. 3) 

 

Darf ich noch auf die Jagd gehen?  

Ja. In der entsprechenden Niedersächsischen „Corona-Verordnung“ ist die körperliche Betä-
tigung im Freien grundsätzlich zulässig. Dies ist bei einer Einzeljagd (Pirsch, Ansitz) unprob-
lematisch. 
Für Drückjagden auf Schalenwild zur gesetzlichen Abschussplanerfüllung als auch zur Re-
duzierung der Schwarzwildbestände im Rahmen der Prävention und Bekämpfung der Afrika-
nischen Schweinepest (ASP) gilt Folgendes: 

Voraussetzungen für die Durchführung sind 
 die Beachtung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der Min-

destabstand nicht eingehalten werden kann (vgl. § 3 Abs. 2, 3, 5-7 Nds. Corona-VO), 

 das Erstellen eines Hygienekonzeptes (vgl. § 4 Nds. Corona-VO), 

 die Datenerhebung und Dokumentation (vgl. § 5 Nds. Corona-VO) sowie 

 die Beachtung der organisatorischen Hinweise zum Infektionsschutz bei der Durch-
führung von Drückjagden auf Schalenwild vom 21.12.2020 Az.: 406-65001-323 (H) 
Link: 
https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/wald_holz_jagd/jagd_in_niedersa
chsen/gesetze-und-andere-bestimmungen-rund-um-das-thema-jagd-und-jaeger-
5137.html 

Alle übrigen Gesellschaftsjagden, wie z. B. Treibjagden auf Niederwild, sind nicht zulässig. 

Die Anreise zu Einzel- und Drückjagden zur gesetzlichen Abschussplanerfüllung als auch zur 
Reduzierung der Schwarzwildbestände gelten als berufliche Tätigkeit im Sinne des § 2 Ab-
satz 3 Nr. 3 Nds. Corona-VO und stellen nach Maßgabe des diese Norm konkretisierenden 
Erlasses des ML (s.o.) einen triftigen Grund für eine Ausnahme von der dort geregelten Ein-
schränkung des Bewegungsradius dar (vgl. § 18 Nds. Corona-VO).     

Mein Jagdrevier liegt weiter entfernt. Daher nutze ich eine Zweitunterkunft. Ist das er-
laubt? 

Ja, sofern die Jagd zur gesetzlich vorgeschriebenen Abschussplanerfüllung und zur Präven-
tion vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) erfolgt. Eine eigene Zweitwohnung oder ein 
Zweitwohnsitz unterliegt keiner Nutzungsbeschränkung.  

Sind eine Jägerausbildung und die Durchführung von Jägerprüfungen zulässig?  

Die Wahrnehmung von Bildungsangeboten im Präsenzunterricht privater Bildungseinrichtun-
gen und Vereine im außerschulischen Bereich sind nach aktueller „Corona-Verordnung“ 
(LINK) untersagt (vgl. § 14a Satz 1 Nds. Corona-VO). Davon ausgenommen sind berufliche 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen. 

Die Durchführung von Jägerprüfungen ist (analog den Führerscheinprüfungen) unter Einhal-
tung der in der Verordnung genannten Hygienevoraussetzungen zulässig ((vgl. § 14a Satz 2 
Nds. Corona-VO).  

Darf auf Schießständen wieder geschossen werden? 

Schießstände weisen einen Doppelcharakter auf. Zum einen sind sie Sportstätten, die nach 
aktueller „Corona-Verordnung“ Niedersachsens (LINK) geschlossen und in denen 
Zusammenkünfte zunächst weiterhin verboten sind. Abweichend hiervon ist allerdings 
laut Verordnung die Nutzung privater Sportanlagen zur Ausübung von Individualsport (maxi-
mal zwei Hausstände) unter den in der Verordnung genannten Hygienevoraussetzungen 
zulässig. Damit dürfen Wurftaubenstände und offene Schießbahnen zu Übungszwecken ge-



nutzt werden. Auch räumlich geschlossene Schießstände dürfen im Rahmen des Individual-
sports genutzt werden (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7). 

Zum anderen dienen die Schießstände im Interesse einer waidgerechten Jagdausübung 
dazu, Jagdwaffen an- und einzuschießen. Insoweit dürfen auch geschlossene Schießstände 
bzw. Schießkabinen auf offenen Schießbahnen für jagdliche Zwecke unter den allgemeinen 
Hygienevoraussetzungen genutzt werden.  

Die Anreise zu den Schießständen gilt als berufliche Tätigkeit im Sinne des § 2 Absatz 3 Nr. 
3 Nds. Corona-VO und stellt einen triftigen Grund für eine Ausnahme von der dort geregelten 
Einschränkung des Bewegungsradius dar (vgl. § 18 Corona-VO).   

Ist die Durchführung von Hundeführerlehrgängen zulässig? 

Bei Hundeführerlehrgängen zur Ausbildung von Jagdhunden werden keine körpernahen 
Dienstleistungen erbracht. Sie unterliegen somit keinem Betriebsverbot nach § 10 der Nie-
dersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-
CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung in der Fassung vom 08.01.2021). Der Betrieb 
darf somit grundsätzlich mit Hygienekonzept, unter Einhaltung des Abstandsgebotes, der 
Kontaktbeschränkungen (also im Einzelunterricht) sowie der Regelungen zur Mund-Nasen-
Bedeckung erfolgen. Gruppentraining/-lehrgänge sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen 
hingegen nicht zulässig. 
 

  


